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0t. ©afltf<$e3 33aupoliaeired)t*
(Sortefp.)

(JJortfe^ung).

3n btefem 3ufammengang ift nodg eine bem ft. gal*
lifcgen IRecgt etgene S3egimmung beganbelt: ©oroogl tn
Sttrt. 16 beS mit 1. Januar 1912 auger Kraft getretenen
©efeljeê über ©renzoergältniffe, ®tenfibarfetten ufro.
(®lengbarteitengefeg), als aucg in bem @. ©. jum
3. ®. S3, ift beftimmt, bag bte Dlufftellung öffentlich
recgtlicger 33auoorfcgriften „bef onberen ißrioatrecg»
ten" unnacgtetlig erfolgen muffe. ©aS unter biefen

„befonberen ißrioatrecgten" ju oergegen fei, ift nod) nicht

abgeflärt unb eS finb oetfcgiebene Auslegungen möglicg.

(Sicher ift, bag ber ©efeggeber biefenigen ißrioatrecgte,
bte ©egenftanb einet befonberen Abmachung jroifcgen

zroei ißrioatperfonen finb, anfällig entgegenftegenben bau*

polizeilichen 23orfcgriften gegenüber fcgügen rooüte; benn

baburdg mürbe ein groger Seit beS S3aupolizeirecgteS pr
garce. ®effen S3eftimmungen tonnten burcg ©rricgtung

entgegengegenber ®iengbartetten ober burcg ©inräumung

petfönllcger IRecgte oollgänbig illuforifdg gemalt merben.

®te ^ßrajis gat bem aucg btefe „befonberen ißnoatrecgte"
nie in btefem ©tnne gettenb gemacgt. Dtadg Anftcgt oon

£>errn ®r. D. ©Ifer befceutet ber S3orbegalt ber „befon*

beren ißrioatredgte" nicgtS anbreS, als ben ©runbfag
ber Unoetleglidgfeit beS ©igentumS im erroeiterten Sinne

ber rooglermorbenen ißrioatrecgte, rote ign baS S3unbeS*

gericgt tn fonganter ißropiS auSgebilbet gat unb barmt

eine bloge ©tebergolung tes bereits tn Art. 31 ber

KantonSoerfaffung auSgefprocgenen ißrtnjipeS. ®er Um'

ganb, bag bte befonberen ißrioatrccgte" gerabe tn Art.
148 beS @. © pm 3. ®. S3, unb nicht aucg an anbern

©teilen ber g. galltfcgen ©efeggebung, mo geroiffe S3e=

fcgräntungen beS ©igentumS ebenfalls gatulert gnb, auS»

btüdElich oorbegalten merben, fpric&t taum gegen btefe

Auffaffunq. @S ift barau S erftätlich, bag bte tn ben

«aupolttetreglementen aufgegeben ©igentum§6efcgran=

tunaen eben befonberS bap geeignet gnb, in tntengoer

2ße'tfe in baS ©igentum etnzugretfen. Um nun bte pr
Aufteilung non berartigen Siefcgränfungen als pftanbtg

ertlärten ©emetnben barauf aufmetffam p macgen, bag

bte S3aureglemente tetne ber ©igentumSgaranlte roiber*

tnrecbenben S3eftimmungen entgalten bürfen, mag ber

©efeüaeber ben bejügtlcgen ©runbfag ber KantonSoer*

faffung gerabe oon ber tontreten ©efegeSgeüe nprobro

©asWupoltzeirecgt ift öffentliches echt- ©tret»

tiatelten merben alfo oon ben Abmtnigratiobegörben,

ntcgt ocm IRicgter enlfcgteben. AIS öffentliche^, zmtngen*

beS SRecgt gelten bte S3aupoltjetoorfcgriften unb öie auf

©runb berfelben erlaffenen fpejtellen S3erfügungen gegen*

über jebermann. Dtiemanb, aucg ber gutgläubige ®ritte,
tann ficg auf UnfenntniS ber SSaupoitjetoorfdgriften be*

©ntfpxecgenb bem SBefen beS materiellen tSaupolijet*

rechtem als gefeglicge 33efdgräntung beS ©runbeigentumS

bemirten bte bezüglichen S3orf'cgriften unb bte auf ©runb

berfelben oon ben S3aupoltzetbegörben getroffenen An*

orbnungen, fofern eine gegenteihge S3egimmung im pofi*

tioen öffentgegen IRedgt ntcgt auSbrfictltcg entgalten tg

— mobei aber als foldje ber baS ©tgentum garantterenbe

fßerfaffungSartitel niegt in grage tommen tann -feine
@ntfcgäbigungSpfliegt berDffenthdgtett gegen*
über bent ©runbeigentümer.

§ 2. ©rwtMaaen He* SanpoltpttedgteS.
1. Unter ben ©runblagen ober Quellen beS S3aupoltjet=

rechtes finb bie SSegimmungen beS poßtioen IRedgtS p
oerftegen, bie oont 33aupoltjeiredgt ganbetn. ®tefeS ig
pr fjauptfaege fantonaleS unb totales IRecgt.

1. ®ie S3unbeSgefeggebung entgalt einzelne
baupoltzetltdge 33orfcgriften, j. S3. : ©efeg betreffenb bte
Arbeit tn ben gabrifen ; S3orfcgriften betrtgenb ben 3ieu=
ober Umbau oon gabrifanlagen ; S3orfcgrtften betregenb
SlufgeHung unb SSetrteb oon ®ampfteffeln unb ®ampf=
gefägen; 'S3erorbnung betregenb baS ©cglacgten, bie
gletfdgfdgau unb ben S3ertegr mit gleifdg unb ffletf'dg*
maren. ®er S3unb gat btefe SBorfdgriften nur beSroegen
aufgellen fönnen, roetl ge tn etger Stnte fabrif*, gemerbe*
unb gefurtbgettSpoHzetltcger iRatur gnb. ®te Kompetenz,
tn rein baupottzetltcgen ®tngen zu legiferteren, ftegt bem
S3unbe geute nidgt zu, ba nadg Strt. 3 ber 33unbeSoerfaf»
fung gtefür bte Kantone zur ©efeggebung fompetent ftnb.

2. 9luf fantonalem S3oben gnben fidg im Kan*
ton ©t. ©alleu etne ganze fRetge ©efege, S3etorbnungen,
©rtaffe, KretSfdgretben ufro., bie entroeber für fug alletn
ober in 33erbittbung mit anbern ©efegeSbegimmungen
baupoltzetlidge S3orfdgriften entgalten. Dieben ber fantc*
nalen S3etfaffung, bem @. @. zum 3. ®. S3., bem ©efeg
über bte geuerpolizet mit ben zugehörigen ©rlaffen für
bte geuerroegr, DRotoren unb SSelrtebSölen aller Slrt, gnb
Zu nennen: baS ©efeg über baS ©anitätSroefen, über bte

Sßirtfcgaften, bann aber tnSbefonbere baS ©efeg über baS

©tragenroefen famt ber zugehörigen ißoltzeioerorbnung.
3. ®er grögte ®etl beS im Kanton ©t. ©allen gel»

tenben 33aupoltzetrecgteS ig aber in ben totalen Sau*
reglementen entgalten. S3iS zum 1. Januar 1912
ftügte fug ber ©rlag fotdger fReglemente auf 9lrt. 16
beS ®tengbarteitengefegeS; an fetne ©teile trat 91rt. 148
beS @. ®. zum 3- @. S3. SCBi^tig ift, bag nadg einem

©ntfdgetb beS SunbeSgeridgteS oom 25. Slprit 1912 bte

oor bem 1. Qanuar 1912 recgtSträftig geroefenen ®e=

metnberegtemente mit bem Dlugertrafttreten beS ®tengbar*
feitengefegeS ntcgt ebenfalls igre DledgtStraft oerloren
gaben, ba ber DBedgfel ber gefegtldgen Unterlage ben

recgtltcgen S3eganb ber Saureglemente nicht berührt ; fie
begeben bemnaeg roetter z« IRedgt.

Saut @. zum 3- 3lrt. 148 merben bte

S3auregtemente oon ben ©emetnben erlaffen. 3ugänbig
ift gtefür ber ©emeinberat; er brauegt ntcgt nocg bte

poltttfdge Sürgeroerfammtung zu befragen. DluSnagmen
oon btefem ©runbfag begegen etnzig tn ben ©emetnben
©t. ©allen unb IRorfcgadg, bie nadg einem ©efeg oon
1907 etnen zweigeteilten ©emeinberat unb tn ber ©e*
metnbeoerfaffung bte S3eftimmung gaben, bag aügemetn
oerbtnbltdge ißerorbnungen unb IReglemente — b. g.
foldge, bte ben etnzelnen S3ürger oerpfliegtenbe 9tedgtSfäge
entgalten — roozu aucg bie Saureglemente gegoren, bem
IReferenbum zu untergellen ftnb.

®te ©emeinbebaureglemente müffen bent IRegterungS*
rat zur ©enegmigung unterbrettet merben. @rg nadg
beren ©rteilung ftnb fte oollzugbar. Umgefegrt oerlieren
fte igre IRecgtSfraft, mo ber IRegterungSrat ignen bte
©enegmigung roteber entztegt. ®teS gefdglegt bann, roenn
beren S3egimmungen ben begegenben S3ergältniffen ntcgt
megr entfpreegen. ®et fRegierungSrat madgte fegon megr»
mais oon btefem 9tedgte ©ebraudg.

®te regterungSrätltdge ©enegmigung gat ntcgt bte 33e=

beutung etneS unantagbaren Urteils über bte 33erfaffungS»
unb ©efegmägigtett aller tn ben bezüglichen IReglemen»
ten entgoltenen Segimmungen. 9Rit ber S3orfcgrift ber
©enegmigung roiü nur erreid)t merben, bag zum oom*
geretn oetfaffungS» unb gefegroibrig etfdgeinenbe 33or*

fdgriften tn ©emetnbereglementen tetne Dlufnagme gnben
unb allfällige zmecfentfprecgenbe Korretturen angebracht
merben tonnen, ©omit ift bte IReturSlnftanz an bte ©e*
negmigung niegt ogne meitereS gebunben, ebenfo rote im
tontreten gall aucg baS S3unbeSgeridgt als ©taatSgeridgtS»
gof bte SterfaffungS» unb ©efegmägigtett ber Dteglemente
nachzuprüfen berechtigt unb oerpg;d)tet ig.
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St. Gallisches Baupolizeirecht.
lKorresp.)

(Fortsetzung).

In diesem Zusammenhang ist noch eine dem st. gal-
lischen Recht eigene Bestimmung behandelt: Sowohl in
Art. 16 des mit 1. Januar 1912 außer Kraft getretenen
Gesetzes über Grenzverhältnisse, Dienstbarkeiten usw.
sDienstbarkeitengesetz). als auch in dem E. G. zum

Z. G. B. ist bestimmt, daß die Ausstellung öffentlich
rechtlicher Bauvorschristen „besonderen Privatrech-
ten" unnachteilig erfolgen müsse. Was unter diesen

„besonderen Privatrechten" zu verstehen sei, ist noch nicht

abgeklärt und es sind verschiedene Auslegungen möglich.

Sicher ist, daß der Gesetzgeber diejenigen Privatrechte,
die Gegenstand einer besonderen Abmachung zwischen

zwei Privatpersonen sind, allfällig entgegenstehenden bau-

polizeilichen Vorschriften gegenüber schützen wollte; denn

dadurch würde ein großer Teil des Baupolizeirechtes zur

Farce. Dessen Bestimmungen könnten durch Errichtung
entgegenstehender Dienstbarkeiten oder durch Einräumung
persönlicher Rechte vollständig illusorisch gemacht werden.

Die Praxis hat denn auch diese „besonderen Prwatrechte"
nie in diesem Sinne geltend gemacht. Nach Ansicht von

Herrn Dr. O. Elfer bedeutet der Vorbehalt der „beson-

deren Privatrechte" nichts andres, als den Grundsatz

der Unverletzlichkeit des Eigentums im erweiterten Sinne

der wohlerworbenen Privatrechte, wie ihn das Bundes-

gericht in konstanter Praxis ausgebildet hat und damit

eine bloße Wiederholung des bereits in Art. 31 der

Kantonsverfaffung ausgesprochenen Prinzipes. Der Um-

stand, daß die besonderen Privatrcchte" gerade in Art.
148 des E. G zum Z. G. B. und nicht auch an andern

Stellen der st. gallischen Gesetzgebung, wo gewisse Be-

schränkungen des Eigentums ebenfalls statuiert sind, aus-

drücklich vorbehalten werden, spricht kaum gegen diese

Austastung. Es ist daraus erklärlich, daß die in den

Bauvolizeireglementen aufgestellten Eigentumsbeschran-

kunaen eben besonders dazu geeignet sind, in intensiver

Weise in das Eigentum einzugreifen. Um nun die zur

Aufstellung von derartigen Beschränkungen als zuständig

erklärten Gemeinden darauf aufmerksam zu machen, daß

die Baureqlemente keine der Eigentumsgarantie wider-

snrànden Bestimmungen enthalten dürfen, mag der

Gesetzgeber den bezüglichen Grundsatz der Kantonsoer-

fasfung gerade von der konkreten Gesetzesstelle r«produ-

^ Das^Baupolizeirecht ist ö ffentlich es Recht. Strei-

tiakeiten werden also von den Admtnistratiobehörden,

nicht vom Richter entschieden. Als öffentliches, zwingen-

des Recht gelten die Baupolizeivorschriften und die auf

Grund derselben erlassenen speziellen Verfügungen gegen-

über jedermann. Niemand, auch der gutgläubige Dritte,
kann sich auf Unkenntnis der Baupolizeivorschriften be-

^ Entsprechend dem Wesen des materiellen Baupolizei-

rechtes als gesetzliche Beschränkung des Grundeigentums

bewirken die bezüglichen Vorschriften und die auf Grund

derselben von den Baupolizeibehörden getroffenen An-

ordnungen, sofern eine gegenteilige Bestimmung im posi-

tiven öffentlichen Recht nicht ausdrücklich enthalten ist

— wobei aber als solche der das Eigentum garantierende

Verfassungsartikel nicht in Frage kommen kann - keine
Entschädigungspflicht derOffentlichkeit gegen-
über dem Grundeigentümer.

2. Grundlage« des Baupolizeirechtes.
I. Unter den Grundlagen oder Quellen des Baupolizei-

rechtes sind die Bestimmungen des positiven Rechts zu

verstehen, die vom Baupolizeirecht handeln. Dieses ist

zur Hauptsache kantonales und lokales Recht.

1. Die Bundesgesetzgebung enthält einzelne
baupolizeiliche Vorschriften, z. B. : Gesetz betreffend die
Arbeit in den Fabriken; Vorschriften betreffend den Neu-
oder Umbau von Fabrikanlagen; Vorschriften betreffend
Aufstellung und Betrieb von Dampfkesseln und Dampf-
gefäßen; Verordnung betreffend das Schlachten, die
Fleischschau und den Verkehr mit Fleisch und Fleisch-
waren. Der Bund hat diese Vorschriften nur deswegen
aufstellen können, weil sie in erster Linie fabrik-, gewerbe-
und gesundheitspolizeilicher Natur sind. Die Kompetenz,
in rein baupolizeilichen Dingen zu legiferteren, steht dem
Bunde heute nicht zu, da nach Art. 3 der Bundesverfas-
sung hiefür die Kantone zur Gesetzgebung kompetent sind.

2. Auf kantonalem Boden finden sich im Kan-
ton St. Galleu eine ganze Reihe Gesetze, Verordnungen,
Erlasse, Kreisschreiben usw.. die entweder für sich allein
oder in Verbindung mit andern Gesetzesbestimmungen
baupolizeiliche Vorschriften enthalten. Neben der kante-
nalen Verfassung, dem E. G. zum Z. G. B., dem Gesetz
über die Feuerpolizei mit den zugehörigen Erlassen für
die Feuerwehr, Motoren und Betriebsölen aller Art, sind

zu nennen: das Gesetz über das Sanitätswesen, über die

Wirtschaften, dann aber insbesondere das Gesetz über das
Straßenwesen samt der zugehörigen Polizeiverordnung.

3. Der größte Teil des im Kanton St. Gallen gel-
tenden Baupolizeirechtes ist aber in den lokalen Bau-
reglementen enthalten. Bis zum 1. Januar 1912
stützte sich der Erlaß solcher Reglemente auf Art. 16
des Dienstbarkeitengesetzes; an seine Stelle trat Art. 148
des E. G. zum Z. G. B. Wichtig ist. daß nach einem

Entscheid des Bundesgerichtes vom 25. April 1912 die

vor dem 1. Januar 1912 rechtskräftig gewesenen Ge-

meindereglemente mit dem Außerkrafttreten des Dienstbar-
keitengesetzes nicht ebenfalls ihre Rechtskraft verloren
haben, da der Wechsel der gesetzlichen Unterlage den

rechtlichen Bestand der Baureglemente nicht berührt; sie

bestehen demnach weiter zu Recht.
Laut E. G. zum Z. G. B. Art. 148 werden die

Baureglemente von den Gemeinden erlassen. Zuständig
ist hiefür der Gemeinderat; er braucht nicht noch die

politische Bürgerversammlung zu befragen. Ausnahmen
von diesem Grundsatz bestehen einzig in den Gemeinden
St. Gallen und Rorschach, die nach einem Gesetz von
1907 einen zweigeteilten Gemeinderat und in der Ge-
meindeverfassung die Bestimmung haben, daß allgemein
verbindliche Verordnungen und Reglemente — d. h.
solche, die den einzelnen Bürger verpflichtende Rechtssätze
enthalten — wozu auch die Baureglemente gehören, dem
Referendum zu unterstellen sind.

Die Gemeindebaureglemente müssen dem Regterungs-
rat zur Genehmigung unterbreitet werden. Erst nach
deren Erteilung sind sie vollziehbar. Umgekehrt verlieren
sie ihre Rechtskraft, wo der Regierungsrat ihnen die
Genehmigung wieder entzieht. Dies geschieht dann, wenn
deren Bestimmungen den bestehenden Verhältnissen nicht
mehr entsprechen. Der Regierungsrat machte schon mehr-
mals von diesem Rechte Gebrauch.

Die regierungsrätliche Genehmigung hat nicht die Be-
deutung eines unantastbaren Urteils über die Verfassungs-
und Gesetzmäßigkeit aller in den bezüglichen Reglemen-
ten enthaltenen Bestimmungen. Mit der Vorschrift der
Genehmigung will nur erreicht werden, daß zum vorn-
herein verfassungs- und gesetzwidrig erscheinende Vor-
schriften in Gemeindereglementen keine Aufnahme finden
und allfällige zweckentsprechende Korrekturen angebracht
werden können. Somit ist die Rekursinstanz an die Ge-
nehmigung nicht ohne weiteres gebunden, ebenso wie im
konkreten Fall auch das Bundesgericht als Staatsgerichts-
Hof die Verfassungs- und Gesetzmäßigkeit der Reglemente
nachzuprüfen berechtigt und verpflichtet ist.
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®erartige ©emelnbebaureglemente finb 52 in Kraft.
Siele ©emetnben haben neben bent eigentlichen Sauregle«
ment nodß ©pezialbaureglemente, 9tadßträge, SöoßnungS«
reglemente, ©erüftoorfdßriften ufro. SlnberfettS beft^en
non biefen 52 ©emetnben nur beten 34 Sauoorfdßriften,
bie bauernb für afleS ©runbeigentum bet ganzen ©e»
meinbe ©eltung ßaben, unb bet biefen finb Ùmfang unb
Qnßalt fetjr oerfdßteben, fo baß einzelne nur 4—9 Sir«

tifel umfaffen unb roenige ©runbfäße regeln, anbete aile
möglichen ©inzeloorfdßriften enthalten.

Sieben ben genannten 52 ©emeinben gibt eS nun
aber im Kanton ©t. ©allen nod) beten 41, bie jeglicher
lofater baupolizeilicher Sorfchriften entbehren unb bem
Sauenben ooHe greißett taffen. ®te golge ßieoon ift
otelfadß eine oöflig plan» unb jtellofe Sauerei, bie mit
ben Sfaforberungen bes SerfeßrS, ber Feuerpolizei unb
ber öffentlichen ©efunbhettëpflege oft im troffen ©egen»
faße fteht.

®S fdßetnt baher fehr begreiflich, man ben @nt»

murf für ein fantonaleS Saureglement nur ungern für
fpätere Reiten jurüdlegte. ©In SfaSroeg bilbet ber nom
SlegierungSrat im 3aßre 1912 ausgearbeitete Sauregle«
men t Sent murf mit zugehörigem KreiSfchretben, baS

allen ©emetnben jugeftellt tourbe, in ber SRetnung, baß
er ben ©emetnberäten bie Sfltffteßung neuer unb bie
Sieoifion beftehenber Sleglemente erleichtern foil. ®er
©ntrourf ift nicht blnbenb, fonbetn nur roegleitenb. Siel«
mehr tourbe beffen ©rgänjung unb allfällige Sflipaffung
an bie befonberen Serßältniffe ben etnzelnen, befonDetS
ben größeren ©emetnben empfohlen. Sebiglich Ijtttfid^t»
lieh ber formeßen Sorfcßriften betreffenb baS Setfahren
beim ©rlaß oon ÜberbauungSplänen unb betreffenb baS

Saugefucß unb ©[nfpracßeoexfahren brüdte baS ermähnte
KcelSfchretben ben SBunfdß aus, baß fie unoeränbert in
alle Saureglemente aufgenommen roerben möchten. 2)enn

baburch roirb einmal, führt baS KreiSfchretben auS, in
ben oerfchiebenen ©emetnben möglidßft gleiches Stecht

gefdßaffen, unb jmettenS toirb burcß bte Sereinheitlichung
ber roefentltchften Saupolizeioorfdßriften einer fommenben
îantonalen Saugefeßgebung ber Soben geebnet.

3luf ©runb btefeS ©nimurfeS hüben bis jeßt 7 @e»

meinben neue Saureglemente erlaffen.
11. ©ine roichtige ffrage im Saupolizetredßt ift bte,

ob unb toieroeit neue Sorfcßriften auf beftehenben Sauten
Slntoenbung ftnben tonnen, mit anbern SBorten, ob unb
tolemeit neuen baupolizeilichen Seftimmungen rüdfroir»
tenbe Kraft pfomtne.

1. 3llS Siegel muß auch im Saupolizetredßt ber ©runb»
fatj ber Slicßtrüclroirtung gelten. ®te Slnnaßme einer
prinzipiellen Stüdroirtung mürbe nicht nur ber Silligtett
roibexfpreeßen, fonbern auci) ber oerfaffungSmäßig garan«
Herten llnoexleßlichfett beS ©igentumS zumiberlaufen.

®emnadß lönnen neue baupolizeiliche Sorfcßriften auf
befteßenbe Sauten nur bann angeroenbet roerben, roenn
bieS im betreffenben totalen ©rlaß ober totalen Sau»
règlement auSbrüdlidß oorgefeßen ift. Stabernfafls roirb
burcl) neue Sauoorfchriften am Seftanb ber zurzett ißreS
©rlaffeS beftehenben Sauten nicht gerührt. £roßbem
ba§ Saupolizetredßt auSfdßließlidß beS öffentlichen SBoßleS
roillen aufgefteüt ift unb baher neue bezügliche Sorfcßrif«
ten tn ber Siegel beffen Inforbetungen beffer entfpredßen
als bte bisherigen, oerlangen boch bie SiUtgfeit unb etne

tluge ©efeßgebungSpolitif, baß oon ber SRögltcßtelt ber
Sßxroenbung beS ©runbfaßeS ber SlücEioirfung neuer bau«

polizeilicher Sorfchriften nur tn fehr befchränttem SRaße
©ebrauch gemacht roerbe.

2. Qn btefem ©inne erfolgte auch bte Siegelung im
ft, gaflifdßen Saupoltzelredßt. S)effen Seftimmungen,
roonad) neue Sorfchriften auch für befteßenbe bauliche
Einlagen ©eltung haben follen, haben burcßauS einen

SluSnaßmedßaratter. @S tommen haupifädßlich Sorfchriften
in Setradßt über ©chinbelbächer, Slbroafferentfernung ufro.

©ine Sfazaßl örtlicher Sleglemente räumt ber Sau«
polizetbehörbe baS Slecßt ein, befteßenbe SBoßnräume, bte
feucht unb baßer gefunbßeltSfchäbltdh finb, leer zu fteHen. @S

ift bteS etne ber roidßtigften unb berechtigten Seflimmun»
gen, roonadß neuen Sorfchriften rücfoirlenbe Kraft beige«
legt roirb.

Slucß in ben bimbeSgexicßt ließen Saupolizeioorfdßriften
finben ftdß Seifptele für bte Stücfroirfung.

Qn etner Sleiße örtlicher Sleglemente gibt eS Seftim«
mungen, benen nur eine relatioe SlüctroirfungS»
traft zufommt. @S befteßt tn biefen nämlich häufig
bte Klaufet, baß bie tn ißnen enthaltenen neuen Sor«
fdßriften auf bie befteßenben ©ebäube bann Slnroenbung
ßnben ober naeß bem ©rmeffen ber Saupolizeibeßörbe
roenigftenS Slnroenbung finben tonnen, roenn am Se>
ftanöe ober berSenüßung berfelben eine än>
berung eintrete, ^n aßen gäßen finb notroenbige
UnterßaltSarbeiten, im aßgemetnen aueß tletnere Slepara»
turen gemattet, oßne baß baS ©ebäube im übrigen ben
neuen Sorfcßriften angepaßt roerben müßte, dagegen
roerben größere Steparaturen unb Ilmbauten, bte geeignet
finb, ben poltzetroibrigen ßuftanb noeß auf Sfaßre unb
oteßeteßt ^aßrzeßnte ßtnauS fortbauern zu laffen, in ber
Sieget nur bann zugelaffen, roenn auch bie übrigen bau»
polizetttcßen SRängel beS betreffenben ©ebäubeS entroeber
ganz ober teilroetfe beßoben roerben. ©ine berartige
Serfügung tommt natürlich häufig etnem Sauoerbot gleich.
®ie neueren Saureglemente fdßreiben bte Slnroenbung
ber neuen Seftimmungen auf befteßenbe ©ebäube bann
oor, roenn btefe ober einzelne ißrer îetle etner burcß=
greifenben Seränberung unterliegen ober zu etnem roefent»
lieh anberen ßmede beftimmt roerben, mit ber ©infdßrän»
tung jebodß, baß Umbauten, bte ben Umfang eines
©ebäubeS nießt oergrößern unb entroeber für ftdß bem
Saureglement entfpredßen ober bocß eine bebeutenbe Ser«
befferung oon SRißftänben inbezug auf ©ießerßett unb
©efunbßeit erzielen, geftattet finb, auch ">enn baS um»
Zubauenbe ©ebäube tn anbern Sezteßungen bem Sau«
règlement meßt in aßen Seilen entfprießt. Sin ©ebäube
unb ©ebäubeteile, beren Siicßlübereinftimmung mit ben
neuen Sorfchriften bartn befteßt, baß fte über bie Sau«
Unie ßerauSragen, roirb oietfaeß etn etroaS ftrengerer
SRaßftab angelegt. Sladß bem eben ermähnten Sauregle»
mentSentrourf unb ben fteß ißm anfdßließenben Siegle«
menten bütfen an berartigen ©ebäuben unb ©ebäube«
teilen ohne Seroifligung beS ©emeinberateS letnerlet
Seränberungen ober anbete Arbeiten oorgenommen roer«
ben, als foldße, bie zum Unterhalt notroenbig finb.
SBeitergeßenbe Seränberungen, rote Umbauten ober Stuf»
bauten, roerben nur auSnaßmSroetfe beroißigt. ®er burd)
eine foldße Seränberung entfteßenbe SJleßrroert muß bei
einer fpätern ©rroexbung für öffentliche 3mecEe außer
Seredßnung faßen.

3Bo bie SorauSfeßungen, unter benen bie Saupolizei»
beßörbe bie Seroifligung zu Steparaturen unb Stenooati«
onen geben muß, audß roenn tnfolge ober troß berfelöen
ber reparterte ober renooterte Sau ben gefeßltdßen Sor«
fdßriften nidßt entfpridßt, im Saureglement felbft nicht
auSbrüdlicß enthalten finb unb baßer beren geftfeßung
ber Seßörbe überlaffen bleibt, ift btefe audß befugt, an
bte Seroifligung berartiger Steparatur« unb SlenooationS»
arbeiten Sebtngungen zu ïnflpfen, für roeldße bie ©runb«
tage tn ber Sauorbnung nidßt oßne roettereS gegeben iß.
©elbfioerftänbltcß müffen aber foldße Sebtngungen fadß«

ließ burdßauS begrünbet, bürfen alfo nidßt roiflfurltdß fein.
(©cßluß folgt.)
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Derartige Gemeindebaureglemente sind 52 in Kraft.
Viele Gemeinden haben neben dem eigentlichen Bauregle-
ment noch Spezialbaureglemente, Nachträge. Wohnungs-
reglemente, Gerüstvorschriften usw. Anderseits besitzen
von diesen 52 Gemeinden nur deren 3t Bauvorschriften,
die dauernd für alles Grundeigentum der ganzen Ge-
meinde Geltung haben, und bei diesen sind Umfang und
Inhalt sehr verschieden, so daß einzelne nur 4—9 Ar-
tikel umfassen und wenige Grundsätze regeln, andere alle
möglichen Einzelvorschriften enthalten.

Neben den genannten 52 Gemeinden gibt es nun
aber im Kanton St. Gallen noch deren 41, die jeglicher
lokaler baupolizeilicher Vorschriften entbehren und dem
Bauenden volle Freiheit lassen. Die Folge hieoon ist
vielfach eine völlig plan- und ziellose Bauerei, die mit
den Anforderungen des Verkehrs, der Feuerpolizei und
der öffentlichen Gesundheitspflege oft im krassen Gegen-
satze steht.

Es scheint daher sehr begreiflich, daß man den Ent-
wurf für ein kantonales Baureglement nur ungern für
spätere Zeiten zurücklegte. Ein Ausweg bildet der vom
Regierungsrat im Jahre 1912 ausgearbeitete Bauregle-
m ent s ent wurf mit zugehörigem Kreisschreiben, das
allen Gemeinden zugestellt wurde, in der Meinung, daß
er den Gemeinderäten die Aufstellung neuer und die
Revision bestehender Reglemente erleichtern soll. Der
Entwurf ist nicht bindend, sondern nur wegleitend. Viel-
mehr wurde dessen Ergänzung und allfällige Anpassung
an die besonderen Verhältnisse den einzelnen, besonders
den größeren Gemeinden empfohlen. Lediglich Hinsicht-
lich der formellen Vorschriften betreffend das Verfahren
beim Erlaß von Uberbauungsplänen und betreffend das
Baugesuch und Einspracheverfahren drückte das erwähnte
Kceisschreiben den Wunsch aus, daß sie unverändert in
alle Baureglemente aufgenommen werden möchten. Denn
dadurch wird einmal, führt das Kreisschreibeu aus, in
den verschiedenen Gemeinden möglichst gleiches Recht
geschaffen, und zweitens wird durch die Vereinheitlichung
der wesentlichsten Baupolizeioorschriften einer kommenden
kantonalen Baugesetzgebung der Boden geebnet.

Auf Grund dieses Entwurfes haben bis jetzt 7 Ge-
meinden neue Baureglemente erlassen.

II. Eine wichtige Frage im Baupolizeirecht ist die,
ob und wieweit neue Vorschriften auf bestehenden Bauten
Anwendung finden können, mit andern Worten, ob und
wieweit neuen baupolizeilichen Bestimmungen rückwir-
kende Kraft zukomme.

1. Als Regel muß auch im Baupolizeirecht der Grund-
satz der Nichtrückwirkung gelten. Die Annahme einer
prinzipiellen Rückwirkung würde nicht nur der Billigkeit
widersprechen, sondern auch der verfassungsmäßig garan-
tierten Unoerletzlichkeit des Eigentums zuwiderlaufen.

Demnach können neue baupolizeiliche Vorschriften auf
bestehende Bauten nur dann angewendet werden, wenn
dies im betreffenden lokalen Erlaß oder lokalen Bau-
reglement ausdrücklich vorgesehen ist. Andernfalls wird
durch neue Bauvorschristen am Bestand der zurzeit ihres
Erlasses bestehenden Bauten nicht gerührt. Trotzdem
das Baupolizeirecht ausschließlich des öffentlichen Wohles
willen aufgestellt ist und daher neue bezügliche Vorschrif-
ten in der Regel dessen Anforderungen besser entsprechen
als die bisherigen, verlangen doch die Billigkeit und eine
kluge Gesetzgebungspolitik, daß von der Möglichkeit der
Anwendung des Grundsatzes der Rückwirkung neuer bau-
polizeilicher Vorschriften nur in sehr beschränktem Maße
Gebrauch gemacht werde.

2. In diesem Sinne erfolgte auch die Regelung im
st. gallischen Baupolizeirecht. Dessen Bestimmungen,
wonach neue Vorschriften auch für bestehende bauliche
Anlagen Geltung haben sollen, haben durchaus einen

Ausnahmecharakter. Es kommen hauptsächlich Vorschriften
in Betracht über Schindeldächer, Abwasserentfernung usw.

Eine Anzahl örtlicher Reglemente räumt der Bau-
Polizeibehörde das Recht ein. bestehende Wohnräume, die
feucht und daher gesundheitsschädlich sind, leer zu stellen. Es
ist dies eine der wichtigsten und berechtigsten Bestimmun-
gen, wonach neuen Vorschriften rückwirkende Kraft beige-
legt wird.

Auch in den bundesgerichllichen Baupolizeivorschriften
finden sich Beispiele für die Rückwirkung.

In einer Reihe örtlicher Reglemente gibt es Bestim-
mungen, denen nur eine relative Rückwirkungs-
kraft zukommt. Es besteht in diesen nämlich häufig
die Klausel, daß die in ihnen enthaltenen neuen Vor-
schriften auf die bestehenden Gebäude dann Anwendung
finden oder nach dem Ermessen der Baupolizeibehörde
wenigstens Anwendung finden können, wenn am Be-
stände oder derBenützung derselben eine Än-
derung eintrete. In allen Fällen sind notwendige
Unterhaltsarbeiten, im allgemeinen auch kleinere Repara-
turen gestattet, ohne daß das Gebäude im übrigen den
neuen Vorschriften angepaßt werden müßte. Dagegen
werden größere Reparaturen und Umbauten, die geeignet
sind, den polizeiwidrigen Zustand noch auf Jahre und
vielleicht Jahrzehnte hinaus fortdauern zu lassen, in der
Regel nur dann zugelassen, wenn auch die übrigen bau-
polizeilichen Mängel des betreffenden Gebäudes entweder
ganz oder teilweise behoben werden. Eine derartige
Verfügung kommt natürlich häufig einem Bauverbot gleich.
Die neueren Baureglemente schreiben die Anwendung
der neuen Bestimmungen auf bestehende Gebäude dann
vor, wenn diese oder einzelne ihrer Teile einer durch-
greifenden Veränderung unterliegen oder zu einem wesent-
lich anderen Zwecke bestimmt werden, mit der Einschrän-
kung jedoch, daß Umbauten, die den Umfang eines
Gebäudes nicht vergrößern und entweder für sich dem
Baureglement entsprechen oder doch eine bedeutende Ver-
besserung von Mißständen inbezug auf Sicherheit und
Gesundheit erzielen, gestattet sind, auch wenn das um-
zubauende Gebäude in andern Beziehungen dem Bau-
reglement nicht in allen Teilen entspricht. An Gebäude
und Gebäudeteile, deren Nichtübereinstimmung mit den
neuen Vorschriften darin besteht, daß sie über die Bau-
linie herausragen, wird vielfach ein etwas strengerer
Maßstab angelegt. Nach dem eben erwähnten Bauregle-
mentsentwurf und den sich ihm anschließenden Regle-
menten dürfen an derartigen Gebäuden und Gebäude-
teilen ohne Bewilligung des Gemeinderates keinerlei
Veränderungen oder andere Arbeiten vorgenommen wer-
den, als solche, die zum Unterhalt notwendig sind.
Weitergehende Veränderungen, wie Umbauten oder Auf-
bauten, werden nur ausnahmsweise bewilligt. Der durch
eine solche Veränderung entstehende Mehrwert muß bei
einer spätern Erwerbung für öffentliche Zwecke außer
Berechnung fallen.

Wo die Voraussetzungen, unter denen die Baupolizei-
behörde die Bewilligung zu Reparaturen und Renovati-
onen geben muß, auch wenn infolge oder trotz derselben
der reparierte oder renovierte Bau den gesetzlichen Vor-
schriften nicht entspricht, im Baureglement selbst nicht
ausdrücklich enthalten sind und daher deren Festsetzung
der Behörde überlassen bleibt, ist diese auch befugt, an
die Bewilligung derartiger Reparatur- und Renovations-
arbeiten Bedingungen zu knüpfen, für welche die Grund-
läge in der Bauordnung nicht ohne weiteres gegeben ist.
Selbstverständlich müssen aber solche Bedingungen sach-

lich durchaus begründet, dürfen also nicht willkürlich sein.
(Schluß folgt.)
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